
Auszug aus dem Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

§ 14 Kreiswahlvorschläge 

(1) Kreiswahlvorschläge dürfen von Parteien und Einzelbewerbern eingereicht werden. Sie sind 
beim zuständigen Kreiswahlleiter spätestens am 48. Tag vor der Wahl (19.04.2021) bis 18 Uhr 
schriftlich einzureichen. 

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des 
Landesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht kein Landesverband, muss der Kreiswahlvorschlag 
von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 
unterzeichnet sein; Satz 1 gilt entsprechend. Kreiswahlvorschläge von Parteien, die am Tag der 
Bestimmung des Wahltages nicht aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlages mit 
mindestens einem im Land Sachsen-Anhalt gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag 
oder im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten sind, bedürfen außerdem der persönlichen und 
handschriftlichen Unterschrift von mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlkreises. Die 
Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der 
Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Von den Unterzeichnern gilt der erste als 
Vertrauensperson für den Kreiswahlvorschlag und der zweite als stellvertretende 
Vertrauensperson, wenn nicht andere Wahlberechtigte auf dem Kreiswahlvorschlag angegeben 
sind. 

(3) Kreiswahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen von mindestens 100 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises einschließlich von diesen selbst persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(4) Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. Hat er mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so sind seine Unterschriften auf Kreiswahlvorschlägen, die 
bei der Gemeinde nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig. 

(5) Der Kreiswahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. In dem Kreiswahlvorschlag 
müssen Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, Wohnung und Beruf oder 
Stand des Bewerbers angegeben sein. Tritt der Bewerber für eine Partei auf, so ist die 
Parteibezeichnung beizufügen. Die Hinzufügung einer Parteibezeichnung ist nur mit Zustimmung 
dieser Partei zulässig. 

(6) In einem Wahlkreis darf von einer Partei nur ein Kreiswahlvorschlag zugelassen werden. 

(7) Ein Bewerber darf nur in einem Wahlkreis und in diesem Wahlkreis nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden. 

 

§ 17 Beteiligungsanzeige 

(1) Parteien, die am Tag der Bestimmung des Wahltages im Landtag von Sachsen-Anhalt seit der 
letzten Wahl nicht aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlages ununterbrochen mit 
mindestens einem gewählten Abgeordneten vertreten sind oder die sich an der letzten Wahl zum 
Deutschen Bundestag im Land Sachsen-Anhalt nicht mit einem zurechenbaren Wahlvorschlag 
beteiligt haben, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 
61. Tag vor der Wahl (06.04.2021)bis 18 Uhr dem Landeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 



Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die Partei sich an der Wahl 
beteiligen will, enthalten und von mindestens drei Mitgliedern des Landesvorstandes, darunter 
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Besteht kein Landesverband, so muss die Anzeige von den Vorständen der im Land bestehenden 
nächstniedrigen Gebietsverbände unterzeichnet sein; Satz 2 gilt entsprechend. Die schriftliche 
Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Landesvorstandes oder in den Fällen des Satzes 3 über den handelnden Vorstand 
sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. 

(2) Der Landeswahlausschuss stellt spätestens am 51. Tage vor der Wahl (16.04.2021) für das Land 
und alle Wahlkreise verbindlich fest, welche Vereinigungen, die nach Absatz 1 ihre Beteiligung 
angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind. 

 

§ 19 Aufstellung von Bewerbern 

(1) Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht 
Mitglied einer anderen Partei ist und hierzu in einer einheitlichen Mitgliederversammlung zur 
Wahl eines Bewerbers von den im Wahlkreis im Zeitpunkt ihres Zusammentretens zum Landtag 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei gewählt worden ist. Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern aus ihrer Mitte in geheimer Wahl zur Wahl eines Bewerbers 
gewählt worden sind. Die Sätze 1 und 2 gelten auch dann, wenn mehrere 
Bewerberaufstellungsverfahren in einer Mitglieder- oder Delegiertenversammlung 
organisatorisch zusammengefasst werden. 

(2) Der Landesvorstand oder eine andere in der Parteisatzung hierfür vorgesehene Stelle kann 
gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder Delegiertenversammlung Einspruch erheben. Auf 
einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

(2a) Die Bewerber werden in geheimer Abstimmung gewählt. Vorschlagsberechtigt ist jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung; weitergehende satzungsmäßige 
Vorschlagsrechte bleiben im Übrigen unberührt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich 
und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlen dürfen 
frühestens 44 Monate nach Beginn der Wahlperiode des Landtages stattfinden; dies gilt nicht, 
wenn die Wahlperiode vorzeitig endet. 

(3) Das Nähere über die Wahl der Delegierten, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung, das Verfahren für die Wahl des Bewerbers sowie über 
das Einspruchsrecht nach Absatz 2 Satz 1 regeln die Parteien durch ihre Satzungen. 

(4) Eine Abschrift der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Art, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Zahl der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder oder Delegierten sowie das Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von diesem bestimmten 
Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Anforderungen 
gemäß Absatz 2a Satz 1 bis 3 beachtet worden sind. Der Kreiswahlleiter ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt als Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches. 



(5) Die Absätze 1, 2a, 3 und 4 gelten für Landeswahlvorschläge entsprechend mit der Maßgabe, 
dass für die Abnahme der Versicherung an Eides statt nach Absatz 4 Satz 2 der Landeswahlleiter 
zuständig ist und sich diese auch darauf zu erstrecken hat, dass die Festlegung der Reihenfolge 
der Bewerber im Landeswahlvorschlag in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 

 

§ 20 Aufnahme in einen Wahlvorschlag 

In einen Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich 
erklärt hat. Die Zustimmung ist unwiderruflich. 

 

§ 21 Rücknahme und Änderung eingereichter Wahlvorschläge 

(1) Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange noch nicht über 
seine Zulassung entschieden ist. Wahlvorschläge nach § 14 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 sowie § 15 
Abs. 1 Satz 4 können auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich 
und handschriftlich unterzeichnete Erklärung zurückgenommen werden. 

(2) Bis zu dem in § 14 Abs. 1 Satz 2 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 genannten Zeitpunkt kann ein 
Wahlvorschlag durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson geändert werden. 

(3) Nach dem in § 14 Abs. 1 Satz 2 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 genannten Zeitpunkt können 
Wahlvorschläge nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson und nur, wenn ein Bewerber verstorben ist oder die 
Wählbarkeit verloren hat, geändert werden. Das Verfahren nach § 19 braucht nicht eingehalten 
zu werden, der Unterschriften nach § 14 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 sowie § 15 Abs. 1 Satz 4 bedarf 
es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlages ist jede Änderung 
ausgeschlossen. 

(4) Erklärungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind gegenüber dem Wahlleiter schriftlich abzugeben 
und können nicht widerrufen werden. 

 

§ 22 Prüfung der Wahlvorschläge; Mängelbeseitigung 

(1) Der Wahlleiter hat die Wahlvorschläge unverzüglich nach Eingang zu prüfen. Stellt er bei einem 
Wahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er unverzüglich die Vertrauensperson und fordert 
sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. 

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge 
behoben werden. Ein gültiger Kreiswahlvorschlag liegt nicht vor, wenn 

1. die Form oder Frist des § 14 Abs. 1 Satz 2 nicht gewahrt ist, 

2. die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen, 

3. bei einem Parteivorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 17 Abs. 2 erforderliche 
Feststellung abgelehnt ist oder die Nachweise des § 19 nicht erbracht sind, 

4. der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder 



5. die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

Satz 2 gilt für Landeswahlvorschläge entsprechend mit der Maßgabe, dass die in den Nummern 
4 und 5 bezeichneten Mängel sich nur auf die hiervon betroffenen Bewerber auswirken. 

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlages (§ 23) ist jede 
Mängelbeseitigung ausgeschlossen. 

(4) Gegen Verfügungen des Wahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren (Absatz 1) kann die 
Vertrauensperson den Wahlausschuss anrufen. 

 

§ 23 Zulassung von Wahlvorschlägen 

(1) Die Wahlausschüsse entscheiden auf der Grundlage dieses Gesetzes über die Zulassung der 
Wahlvorschläge in öffentlicher Sitzung. Bei den Abstimmungen der Wahlausschüsse entscheidet 
die Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(2) Wahlvorschläge, die erst nach Ablauf der Einreichungsfrist eingereicht worden sind oder nicht 
den Anforderungen entsprechen, die durch dieses Gesetz oder durch die Wahlordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt aufgestellt sind, sind nicht zuzulassen. In Fällen höherer Gewalt oder bei 
unabwendbaren Zufällen kann eine andere Entscheidung getroffen werden. 

(3) In Wahlvorschlägen sind die Bewerber zu streichen, 

1. deren Zustimmungserklärung (§ 20) fehlt oder 

2. für die die nach den Bestimmungen der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
erforderlichen Unterlagen nicht beigebracht sind oder 

3. die auf mehreren Kreiswahlvorschlägen oder mehreren Landeswahlvorschlägen benannt sind. 

(4) In einem Landeswahlvorschlag sind die Bewerber zu streichen, die auch in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt sind, der an einen anderen oder an keinen Landeswahlvorschlag 
angeschlossen ist. 

(5) Betreffen die Mängel eines Landeswahlvorschlages nur einen oder mehrere Bewerber, so ist 
die Zulassung nur hinsichtlich des einen oder der mehreren Bewerber zu versagen. 

(6) Die Entscheidungen der Kreiswahlausschüsse über die Zulassung der Wahlvorschläge müssen 
spätestens am 44. Tag vor der Wahl getroffen werden. 

(7) Lässt der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag nicht zu, so kann binnen drei Tagen 
nach der mündlichen Bekanntmachung der Entscheidung in der Sitzung des 
Kreiswahlausschusses Beschwerde an den Landeswahlausschuss eingelegt werden. 
Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages, der 
Landeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der Landeswahlleiter und der Kreiswahlleiter können 
auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde 
erheben. In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die 
Entscheidung über die Beschwerde muss spätestens am 38. Tage vor der Wahl (29.04.2021) 
getroffen werden. 

(8) Die Entscheidung des Landeswahlausschusses über die Zulassung der Landeswahlvorschläge 
muss spätestens am 44. Tage vor der Wahl (23.04.2021) getroffen werden. 



(9) Die Wahlausschüsse können ihre Beschlüsse abändern, wenn ein begründeter Anlass besteht 
und der jeweilige Stand des Wahlverfahrens dies erlaubt. Die Gründe für die Abänderung sind 
dem Landeswahlleiter unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(10) Die Wahlleiter machen die Wahlvorschläge nach Zulassung öffentlich bekannt. 

 

 

Auszug aus der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt 

§ 30 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

(1) Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 6 eingereicht werden. Er muss 
enthalten 

1. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und die Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 

2. den Namen der einreichenden Partei, und sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese. 

Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. Landesverband im Sinne des Wahlgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt und dieser Verordnung ist ein Gebietsverband der Partei auf der Ebene des 
Landes, der das Wahlgebiet umfasst. Hat eine Partei keinen Landesverband, so muss der 
Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigeren Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, entsprechend Satz 1 unterzeichnet sein. Die Unterschriften des 
einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist eine schriftliche, 
dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände beibringt. Ist der 
Kreiswahlvorschlag entsprechend den Sätzen 1 bis 4 unterzeichnet, gilt dies zugleich als 
Zustimmung zur Führung der angegebenen Parteibezeichnung (§ 14 Abs. 5 Satz 4 des 
Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt). 

(2a) Kreiswahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen gemäß § 14 Abs. 3 des Wahlgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt unterzeichnet sein. 

(3) Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein (§ 14 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt), 
so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 7 unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen: 

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert; er kann sie 
auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, 
Vorname und Anschrift (Hauptwohnung) des vorgeschlagenen Bewerbers anzugeben. Wird bei 
der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner 
Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfaches 
genügt nicht. Ferner sind bei Parteien deren Name, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, 



auch diese, anzugeben. Bei Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten, ist die Bezeichnung 
„Einzelbewerber“ anzuführen. Parteien haben zu bestätigen, dass der Bewerber bereits nach § 19 
Abs. 1 Satz 1 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt aufgestellt worden ist. Der 
Kreiswahlleiter hat die in den Sätzen 2 bis 5 genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu 
vermerken. 

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf 
dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 
anzugeben. 

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt nach Anlage 7 oder gesondert nach dem 
Formblatt der Anlage 8 eine Bescheinigung der Gemeinde, bei der er im Wählerverzeichnis 
einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden 
Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des 
Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den 
Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des 
Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass die betreffende Person den Kreiswahlvorschlag 
unterstützt. 

4. Für Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen Unterschriften erst gesammelt werden, nachdem 
der Bewerber nach § 19 Abs. 1 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt aufgestellt worden 
ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

(4) Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen 

1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 9, dass er seiner 
Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Kreiswahlvorschlag seine Zustimmung zur 
Benennung als Bewerber gegeben hat sowie eine Versicherung an Eides statt, dass er nicht 
Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme der 
Versicherung an Eides statt gilt § 19 Abs. 4 Satz 3 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
entsprechend; der Kreiswahlleiter gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches, 

2. eine Bescheinigung der Gemeinde nach dem Muster der Anlage 10, dass der vorgeschlagene 
Bewerber wählbar ist, 

3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der in § 19 Abs. 4 Satz 1 des 
Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bezeichneten Niederschrift über die Wahl des 
Bewerbers nach dem Muster der Anlage 11, im Falle des § 19 Abs. 2 des Wahlgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt auch über die wiederholte Abstimmung, 

4. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Versicherung an Eides statt nach § 19 Abs. 4 Satz 2 
des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt nach dem Muster der Anlage 12, 

5. die erforderlichen Unterstützungsunterschriften und Wahlrechtsbescheinigungen (Absatz 3 
Nrn. 2 und 3), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 100 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

(5) Wahlrecht und Wählbarkeit (Absatz 3 Nr. 3 und Absatz 4 Nr. 2) werden kostenfrei bescheinigt. 
Die Gemeinde darf für jeden Wahlberechtigten die Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu 
einem Kreiswahlvorschlag erteilen (§ 14 Abs. 4 Satz 1 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt); dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung 



bestimmt ist. Wer für einen anderen die Bescheinigung der Wählbarkeit einholt, muss auf 
Verlangen nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

 

§ 31 Vertrauensperson 

Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson (§ 14 Abs. 2 Satz 5 des 
Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt) sind, soweit nicht ausdrücklich etwas Anderes 
bestimmt ist, jeweils für sich berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Die besonders bestimmten Zuständigkeiten anderer Stellen 
im Zusammenhang mit der Einreichung des Kreiswahlvorschlages bleiben unberührt. 

 

§ 32 Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge 

(1) Der Kreiswahlleiter vermerkt auf jedem Kreiswahlvorschlag den Tag des Eingangs und bei 
Eingang am letzten Tag der Einreichungsfrist zusätzlich die Uhrzeit und übersendet dem 
Landeswahlleiter sofort je einen Abdruck. Er prüft unverzüglich, ob die eingegangenen 
Kreiswahlvorschläge vollständig sind und den Erfordernissen des Wahlgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt und dieser Verordnung entsprechen. Stellt er bei der Prüfung eines rechtzeitig 
eingegangenen Kreiswahlvorschlages Mängel fest, so verfährt er nach § 22 Abs. 1 Satz 2 des 
Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. Die Aufforderung zur Beseitigung der Mängel ist 
aktenkundig zu machen. 

(2) Wird dem Kreiswahlleiter bekannt, dass ein im Wahlkreis vorgeschlagener Bewerber noch in 
einem anderen Wahlkreis vorgeschlagen worden ist, so weist er den Kreiswahlleiter des anderen 
Wahlkreises auf die Doppelbewerbung hin. 

(3) Ruft die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages gegen eine Verfügung des 
Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren den Kreiswahlausschuss an (§ 22 Abs. 4 des 
Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt), so hat dieser unverzüglich zu entscheiden. Der 
Vertrauensperson ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 

§ 33 Zulassung der Kreiswahlvorschläge 

(1) Der Kreiswahlleiter lädt die Mitglieder des Kreiswahlausschusses und die Vertrauenspersonen 
der Kreiswahlvorschläge zu der Sitzung, in der über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge 
entschieden wird, ein. 

(2) Der Kreiswahlleiter legt dem Kreiswahlausschuss alle eingegangenen Kreiswahlvorschläge vor 
und berichtet ihm über das Ergebnis der Vorprüfung. 

(3) Der Kreiswahlausschuss entscheidet über die Zulassung oder Zurückweisung der 
Kreiswahlvorschläge nach den Vorschriften des § 23 Abs. 1 bis 3 und 6 des Wahlgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt. Vor einer Entscheidung ist der erschienenen Vertrauensperson des 
betroffenen Kreiswahlvorschlages Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Wird ein Bewerber nach § 23 Abs. 3 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gestrichen, 
so wird der Kreiswahlvorschlag nicht zugelassen. 



(5) Geben die Namen mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnung zu Verwechslungen Anlass, 
so fügt der Kreiswahlausschuss einem Kreiswahlvorschlag oder mehreren Kreiswahlvorschlägen 
eine Unterscheidungsbezeichnung bei; trifft der Landeswahlausschuss eine 
Unterscheidungsregelung, so gilt diese. 

(6) Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den in § 30 Abs. 1 Satz 
2 und 3 bezeichneten Angaben fest. 

(7) Der Kreiswahlleiter verkündet die Entscheidung des Kreiswahlausschusses im Anschluss an 
die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf 
(§ 23 Abs. 7 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt) hin. 

(8) Über die Sitzung wird eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 13 angefertigt; der 
Niederschrift sind die zugelassenen Kreiswahlvorschläge in der vom Kreiswahlausschuss 
festgestellten Fassung beizufügen. 

(9) Der Kreiswahlleiter übersendet dem Landeswahlleiter sofort eine Ausfertigung der 
Niederschrift. Dabei weist er auf ihm bedenklich erscheinende Entscheidungen besonders hin. Er 
ist verpflichtet, dem Landeswahlleiter auf Verlangen alle für die Einlegung einer Beschwerde 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Feststellungen zu treffen. 

 

§ 34 Beschwerde gegen Entscheidungen des Kreiswahlausschusses 

(1) Die Beschwerde der Vertrauenspersonen für einen Kreiswahlvorschlag gegen eine 
Entscheidung des Kreiswahlausschusses (§ 23 Abs. 7 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt) ist binnen drei Tagen nach der Verkündung schriftlich beim Landeswahlausschuss 
einzulegen. Dies kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Kreiswahlleiter 
erfolgen. Der Landeswahlleiter und der Kreiswahlleiter haben ihre Beschwerde ebenfalls beim 
Landeswahlausschuss einzulegen. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben 
oder Telefax als gewahrt. Der Kreiswahlleiter unterrichtet auf kürzestem Wege den 
Landeswahlleiter über die bei ihm eingegangenen Beschwerden und verfährt nach dessen 
Anweisung. 

(2) Der Landeswahlleiter lädt die Beschwerdeführer, die Vertrauenspersonen der betroffenen 
Kreiswahlvorschläge und den Kreiswahlleiter zu der Sitzung des Landeswahlausschusses, in der 
über die Beschwerde entschieden wird, ein. Den Geladenen ist Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 

(3) Der Landeswahlleiter macht die Entscheidung des Landeswahlausschusses im Anschluss an 
die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und weist darauf hin, dass die 
Entscheidung vorbehaltlich einer Nachprüfung im Wahlprüfungsverfahren endgültig ist; § 23 Abs. 
9 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bleibt unberührt. 

 

§ 35 Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge 

Der Kreiswahlleiter ordnet die zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter fortlaufenden Nummern 
in der nach § 24 Abs. 4 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und durch die Mitteilung des 
Landeswahlleiters nach § 29 Abs. 5 maßgebenden Reihenfolge und macht sie öffentlich bekannt. 
Parteien, für die ein Landeswahlvorschlag, aber kein Kreiswahlvorschlag zugelassen ist, erhalten 
eine Leernummer. Die Bekanntmachung enthält für jeden Kreiswahlvorschlag die in § 30 Abs. 1 



Satz 2 bezeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums ist jedoch jeweils nur das Geburtsjahr des 
Bewerbers, statt der Anschrift ist der Wohnort (Hauptwohnung) anzugeben. Weist ein Bewerber 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Kreiswahlleiter nach, dass für ihn im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist, kann auf Verlangen des Bewerbers statt des Wohnortes der Ort der Erreichbarkeitsanschrift 
verwendet werden. Der Kreiswahlleiter unterrichtet unverzüglich den Landeswahlleiter über die 
Erreichbarkeitsanschrift. Der Landeswahlleiter kann den Inhalt der öffentlichen 
Bekanntmachungen der Kreiswahlleiter im Wahlgebiet veröffentlichen. 


